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Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr 

Klimaschutz und Umwelt 

IV C 51 

Telefon: 9025 1641 

 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

W a h l  

 

Wahl der Mitglieder des Beirats der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Berlin AöR (LSFB) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hinweis: Diese aktualisierte Wahlvorlage ersetzt die bisherige Version vom 22.09.2022 

(Drucksache 19/0537). 

 

Das Abgeordnetenhaus bestellt gemäß § 15 Absatz 1 des Gesetzes über die Errichtung 

einer Landesanstalt Schienenfahrzeuge Berlin (LSFB-Errichtungsgesetz – LSFBG) vom 

17. Mai 2021 (GVBl. S. 507) die Mitglieder des Beirats der LSFB. Der Beirat besteht aus 

mindestens sechs und maximal zehn Mitgliedern, von denen maximal fünf Mitglieder des 

Abgeordnetenhauses von Berlin und mindestens fünf Fachexpertinnen oder Fachexperten 

sind. 

 

Begründung: 

Die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Berlin (LSFB) wurde mit Inkrafttreten des LSFBG am 

27. Mai 2021 errichtet. Ihre Aufgabe ist nach § 2 Absatz 1 LSFBG insbesondere die Be-

schaffung, Verwaltung und Nutzungsüberlassung von Fahrzeugen, die für den Schienen-

personennahverkehr in Berlin und im Gebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg 

(VBB) im Rahmen der von den zuständigen Aufgabenträgern finanzierten S-Bahn-Ver-

kehre eingesetzt und hierfür Verkehrsunternehmen beigestellt werden. 

Der Beirat ist gemäß § 4 LSFBG neben dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Gewähr-

trägerversammlung ein Organ der LSFB. Der Beirat wird nach § 15 Absatz 1 Satz 1 

LSFBG zur Beratung der Landesanstalt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gebildet. 

Nach § 11 Absatz 1 der Satzung der LSFB hat der Beirat die Aufgabe, Vorstand und Auf-

sichtsrat in allgemeinen, die Landesanstalt betreffenden Fragen zu beraten und die Lan-

desanstalt bei der Wahrnehmung ihrer Belange zu unterstützen. 
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Im Zuge der Errichtung der LSFB waren die Voraussetzung für die Besetzung des Beirats 

der LSFB zu schaffen. Mit Senatsbeschluss vom 14. September 2021 wurden die Mitglie-

der der Gewährträgerversammlung der LSFB bestellt. Mit Beschluss vom 20. Dezember 

2021 bestellte die Gewährträgerversammlung die Mitglieder des Aufsichtsrates der LSFB. 

Auf Vorschlag des Aufsichtsrates beschloss die Gewährträgerversammlung am 10. April 

2022 die Satzung der LSFB. Nach dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 19. Mai 2022 

über die Geschäftsordnung des Beirats liegen nun alle formalen Voraussetzungen dafür 

vor, dass das Abgeordnetenhauses von Berlin die Mitglieder des Beirats der LSFB erstma-

lig bestellen kann. Eine entsprechende Wahlvorlage wurde dem Abgeordnetenhaus von 

Berlin am 22. September 2022 zugeleitet. 

Der Beirat besteht aus mindestens sechs und maximal zehn Mitgliedern, von denen maxi-

mal fünf Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin und mindestens fünf Fachexper-

tinnen oder Fachexperten sind, § 15 Absatz 1 LSFBG. Die Beiratsmitglieder werden durch 

das Abgeordnetenhaus von Berlin nach dem d’Hondt-Verfahren bestellt.  

Die Mitglieder des Beirats werden nach § 11 Absatz 2 der Satzung der LSFB für die 

Dauer der jeweiligen Legislatur durch das Abgeordnetenhaus berufen und können für 

eine weitere Legislatur erneut berufen werden.  

Sollte ein Beiratsmitglied vorzeitig aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin ausscheiden, 

endet die Mitgliedschaft nach § 15 Absatz 1 LSFBG im Beirat automatisch mit der Bestel-

lung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers durch das Abgeordnetenhaus von Berlin 

nach dem d’Hondt-Verfahren. 

 

Darüber hinaus wurde mit Schreiben des Abgeordnetenhauses vom 8. April 2022 um Mit-

teilung über die personelle Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat der LSFB 

gebeten. 

Nach einer Phase zur initialen Errichtung der Landesanstalt unter Interimsvorstand Hans-

Jürgen Reil ist nun durch Beschluss der Gewährträgerversammlung vom 28. Juni 2022als 

hauptamtlicher Vorstand bestellt und tätig Herr Andreas Hiller. Herr Hiller hat seine Tätig-

keit zum 1. Februar 2023 aufgenommen. 

Für den Aufsichtsrat der LSFB wurden mit Beschluss der Gewährträgerversammlung vom 

20.12.2021 bestellt:  

- Hartmut Reupke (Vorsitz), Leiter der  Abteilung IV „Mobilität“ bei der  

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz 

- Jan Schubert (stellv. Vorsitz), Leiter des Referats II F „Angelegenheiten der  

Einzelpläne 07, 12 und 13“ bei der Senatsverwaltung für Finanzen 

- Heidrun Rhode-Mühlenhoff, Leiterin der Abteilung IV „Betriebe und Strukturpolitik“  

bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 



3 

 

- Jens Kreibich, Leiter des Referats VI MI „Ministerielle Grundsatzangelegenheiten,  

Prüfung und Genehmigung Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke, Technische Ausrüs-

tung“ bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

Mit Beschluss der Gewährträgerversammlung vom 31. Mai 2022 wurde der Aufsichtsrat 

entsprechend § 8 Abs. 1 LSFBG erweitert. Hierzu wurde zusätzlich bestellt: 

- Margrit Zauner, Leiterin der  Abteilung II „Arbeit und berufliche Bildung“  

bei der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 

 

Mitglieder der Gewährträgerversammlung sind nach Senatsbeschluss S-134/2023 vom 

13. Juni 2023: 

- Senatorin Dr. Manja Schreiner (Vorsitz),  

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 

- Senator Stefan Evers (Stellv. Vorsitz), Senatsverwaltung für Finanzen 

- Senatorin Franziska Giffey, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 

- Senator Christian Gaebler, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Woh-

nen 

 

Berlin, den 24.07.2023 

 

 

 

Manja Schreiner 

 

Senatorin für Mobilität, Verkehr, 

Klimaschutz und Umwelt 


